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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

Der Schweizerische Verband der Zuckerrübenpflanzer hat die im landwirtschaftlichen Verordnungspaket 2026 vorgeschlagenen Änderungen geprüft. Der 

SVZ schliesst sich der Position des Schweizer Bauernverbandes an, dem er angeschlossen ist. 

Der SVZ möchte speziell folgende Punkte hervorheben: 

o Der Beitrag für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel im Ackerbau darf bei den Zuckerrüben nicht auf 600.- Franken gekürzt werden. Die 

Möglichkeit Kupfer einzusetzen, wird begrüsst, da damit ein Grundschutz gegen Cercospora-Blattflecken geboten und gleichzeitig die Eigen-

schaften der CR+-toleranten Sorten bewahrt wird. Ein Produktivitätsgewinn für die ProduzentInnen von 200.-/ha ist hingegen völlig realitäts-

fern. Vor allem wurden 200.-/ha bereits durch den Zusatzbeitrag für Rüben, die ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln gemäss Art. 2 

Bst. g der EKBV angebaut werden, ab 2027 abgeschafft. Bei ca. 8'000 ha «Extenso»-Rüben würde sich die Gesamtkürzung auf 3,2 Millio-

nen Franken belaufen, dies auf Kosten der Anstrengungen im Bereich Nachhaltigkeit. Deshalb ist der Beitrag auf dem aktuellen Niveau zu 

behalten 

o Bezüglich Bekämpfung des Maiswurzelbohrers wird eine Anpassung der Verordnung über koordinierte Massnahmen zur Bekämpfung von 

Schadorganismen der Kulturpflanzen gefordert. Es soll die Variante, nachdem der Anbau von Mais auf derselben Parzelle in mehr als 

zwei von drei Jahren verboten ist, umgesetzt werden. Der SVZ unterstützt hier die Haltung des SBV, der Getreideproduzenten und der 

kantonalen Pflanzenschutzdienste. 
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BR 01 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Ziff. 5.2.1 Bst. a und abis Der Beitrag für den Verzicht auf Pflanzenschutzmittel 

im Ackerbau beträgt pro Hektare und Jahr: 

a.  für Raps, Kartoffeln und Freiland-Konservenge-

müse 800 Fr.  

abis für Zuckerrüben 600 800 Fr. 

Der Einsatz von Kupfer in Zuckerrüben ist eine nationale Mass-

nahme zum Schutz vor Resistenzdurchbrüchen und dem Erhalt 

von Zuckerrübensorten mit einer züchterischen Robustheit gegen 

gefährliche Blattkrankheiten. Er stellt eine wichtige phytosanitäre 

Massnahme von nationaler Bedeutung dar. Der Ertragsgewinn 

durch den Einsatz von Kupfer wird jedoch keinesfalls 200 

CHF/ha betragen. Dies umso mehr, als die Anwendungen für die 

ProduzentInnen Kosten verursachen. Die Senkung des Beitrags 

für Zuckerrüben ist deshalb nicht gerechtfertigt und wird abge-

lehnt. Diese könnte im Gegenteil dazu führen, dass sich weniger 

Betriebe an diesem ansonsten sinnvollen Anbauprogramm betei-

ligen. 
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